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Seite 2 von 2 zur Position des BVI zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Beitreibungs-
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Verfahren 
 
Das Verfahren könnte möglichst einfach und unbürokratisch wie folgt 
ablaufen: 
 

 Die „zentrale Stelle“ informiert den Anbieter bis zum 31. März des auf 
das Jahr der Zulagenrückforderung folgenden Jahres, welche 
Zulageberechtigten von der Nachzahlungsmöglichkeit Gebrauch 
machen können. 
 

 Der Anbieter informiert unverzüglich nach Erhalt dieser Angaben die 
betroffenen Zulageberechtigten schriftlich über die 
Nachentrichtungsmöglichkeit. 
 

 Die Nachentrichtung der Altersvorsorgebeiträge erfolgt innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten nach Übermittlung der 
Information an den Zulageberechtigten. 
 

 Der Anbieter meldet die nachentrichteten Beiträge der Zulagenstelle 
auf dem üblichen Weg als Beiträge für das Beitragsjahr, für das sie 
nachentrichtet wurden.  
 

 Buchhalterisch werden die nachentrichteten Beiträge vom Anbieter 
als Beiträge des Jahres erfasst, in dem sie geleistet wurden. 
 

 Bereits erstellte Bescheinigungen nach § 92 für die betroffenen 
Beitragsjahre müssen von den Anbietern nicht korrigiert und erneut 
ausgestellt werden. 

 
 
 
 
Frankfurt, im September 2011 
 


